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  Schlierbach, 09.01.2026 
 
Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 202 6 sowie des mittelfristigen Ergebnis - und Finanzierungsplanes für die 
Finanzjahre 2027-2030 
A u f l a  g e 

Kundmachung  
 
Gemäß  § 76 Abs. 3 der O ö Gem eindeordnung 1990  idgF wird kundgemacht, dass der Entwurf über den 

Voranschlag der Gemeinde Schlierbach für das Jahr 202 6 von heute an bis zum 20.01.2026, im 

Gemeindeamt Schlierbach zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amt sstunden eingesehen 

werden kann und  auch auf der Homepage der Gemeinde un ter www.schlierbach.at abrufbar ist.  

 
Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von 

jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt 

eingebracht werden . 

Der Bürgermeister : 
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Auszug aus dem Protokoll 
zur Sitzung des Gemeinderates 

vom Dienstag, den 09.12.2025 (7/2025) 
 
 

Herr B¿rgermeister Mario Pramberger MBA f¿hrte den Vorsitz. Die 
Beschlussfªhigkeit war gegeben. 

 
 

TOP 5) 

 
Beilage 5.1 unechte Hebesatzverordnung 2026 
 
Die Gemeinde Schlierbach hatte in den Geb¿hrenbereichen folgende 
Abgªnge/¦bersch¿sse laut Rechnungsabschluss: 
 
 2021 2022 2023 2024 
Wasser  -  -  -  
Kanal     
Abfall -  -  -   
 

 
Beilage 5.2 Geb¿hrenerhºhungen Musterhaushalt von 4 Personen 
 
 
Beratung: 
GR Buchegger: Frage hinsichtlich der Nachverrechnung der Lohnkosten von der 
GRWV. 
Bihlmayer: Der Betrag von EUR 178.000,00, welchen wir noch von der 
Gruppenwasserversorgung bekommen, ist nicht in den Betrag einzurechnen. 

Schlierbach, 16.12.2025 
Zahl: GEM-004-7/2025 

Bearbeiter: AL Mag.a Katharina Koppler 
Telefon DW: 70018 

E-Mail: al@schlierbach.at 
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GR Buchegger: Mir geht es um die Mehrwertsteuer, die zur¿ckverrechnet wurde. 
GR Cicona: Die GRWV hªlt sich hier schadlos. 
GR RoÇmann: Wird die Bereitstellungsgeb¿hr nicht erhºht? 
B¿rgermeister: Die Bereitstellungsgeb¿hren wurden in den letzten Jahren verdoppelt 
und wir w¿rden sie daher dieses Jahr belassen. 
GR RoÇmann: Durch die durchschnittliche Erhºhung um 5% tragen wir zur laufenden 
Inflation bei. Es sind Bauvorhaben zu tªtigen, aber dies rechtfertigt eine Erhºhung 
beim Kanal um 4% nicht. Ich schlage vor, die Kanalgeb¿hren um 3% zu erhºhen. Ich 
schlage auch vor in Summe auf die Inflationsgrenze und sohin den aktuellen VPI von 
4% zu kommen. 
GR Neumaier: Mir geht es um die Abfallgrundgeb¿hr von EUR 30,00. Ich finde dies 
gehºrt auf die M¿lltonne gerechnet. Wir bezahlen f¿r zwei Haushalte die 
Abfallgrundgeb¿hr und ich w¿rde es daher bevorzugen, wenn dies auf die M¿lltonne 
gerechnet wird. Hier haben wir nur eine. 
B¿rgermeister: Hinsichtlich der Abfallgrundgeb¿hr ist vor allem darauf Bedacht zu 
nehmen, dass f¿r Leistungen der Gemeinde, wie beispielsweise der Entsorgung von 
Gr¿nschnitt und der Entsorgung im Abfallsammelzentrum nichts verrechnet wird. Es 
soll durch die Abfallgrundgeb¿hr vor allem eine funktionierende Abfallentsorgung 
sichergestellt werden. Fakt ist auch, dass die Gemeinde Schlierbach im Bereich Abfall 
in den letzten Jahren einen Abgang hatte und sich hier etwas ¿berlegen musste. Hier 
kam auch der AnstoÇ durch die BH. 
Bihlmayer: Die Abgabe ist auf die Haushalte ausgelegt, da bei Gebªuden mit 
mehreren Haushalten nur eine Tonne bezahlt werden w¿rde. Als Beispiel ist die 
LAWOG zu nennen. 
GR Cicona: Hier kann ich nicht folgen, es wªre ein Literpreis sinnvoller. 
GR Neumaier: Ich kºnnte meine Mutter auch ummelden, dann w¿rde sie in meinem 
Haushalt wohnen und ich w¿rde mir einmalig die EUR 30,00 sparen. 
B¿rgermeister: Wie bereits erwªhnt, haben wir in den nªchsten Jahren einige Projekte 
hinsichtlich Kanals, wie beispielsweise den Reinwasserstrang durch den Ort oder das 
Projekt Legm¿hle umzusetzen, weshalb ein ¦berschuss im Bereich Kanal nur fºrderlich 
ist. Auch hinsichtlich der Volksschulsanierung ist es mºglich sich ein inneres Darlehen 
zu nehmen. Die Gemeinde kann sich hier von sich selbst Geld ausleihen. Diese 
Vorgangsweise ist einem externen Darlehen zu bevorzugen. Die Zinsbelastung 
aufgrund der externen Darlehen ist f¿r die Gemeinde ohnehin sehr hoch. Die 
Volksschulsanierung ist eine enorme finanzielle Belastung f¿r die Gemeinde 
Schlierbach und hier kºnnen wir innere Darlehen sehr gut gebrauchen. Der Aufbau 
von R¿cklagen im Geb¿hrenbereich ist essenziell.  
Es handelt sich in Summe bei der, wie in Beilage 5.1 und Beilage 5.2 (orange markiert) 
vorgeschlagenen Erhºhung um eine Erhºhung von EUR 71,67 jªhrlich f¿r einen 
durchschnittlichen 4-Personen-Haushalt. Die Gemeinde Schlierbach muss langfristig 
f¿r eine funktionierenden Haushalt sorgen. 
GR RoÇmann: Warum wurde die Bereitstellungsgeb¿hr nicht erhºht? 
GR Cicona Robert: Wir sollen und m¿ssen die Bereitstellungsgeb¿hr auch mal dort 
belassen, wo sie derzeit ist, auch aufgrund der Androhung der Klage. 
GR Cicona Robert: Warum haben wir ganz generell einen so massiven Abgang im 
Bereich des Wassers? Dieses Thema muss der Pr¿fungsausschuss klªren und ich 
mºchte dieses Thema auch an den Pr¿fungsausschuss weitergeben und eine 
¦berpr¿fung anregen. 
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GR Kusch®: Ich unterst¿tze den Vorschlag im Bereich Kanal geringf¿gig anzupassen. 
GR RoÇmann: Wasser kann man sparen. Wir sollen in Summe bei sªmtlichen Geb¿hren 
im Durchschnitt auf eine Erhºhung von 4% kommen, das entspricht auch dem 
aktuellen Verbraucherpreisindex. 
GR Neumaier: Kºnnen wir die R¿cklage im Bereich Kanal f¿r die Sanierung der 
Volksschule heranziehen? 
B¿rgermeister und Bihlmayer: Ja dies ist mºglich und wird bei anderen Gemeinden 
auch so gemacht. 
GR Pisecker: Wir haben zwar viele R¿cklagen beim Kanal, aber diese reichen bei 
Weitem nicht auch die k¿nftigen Kosten zu decken. 
GR Arzt: Die prozentuelle Erhºhung von 3% im Bereich Kanal ist gangbar. Es ist 
jedenfalls zu pr¿fen, warum wir im Jahr 2021 im Bereich Wasser noch einen ¦berschuss 
hatten und die Jahre danach nicht mehr.  
GR RoÇmann: Es ist vor allem wichtig die Geb¿hrenerhºhungen im kommenden Jahr 
fr¿her zu beschlieÇen.  
B¿rgermeister: Im nªchsten Jahr ist es hier bestimmt auch einfacher auch hinsichtlich 
der Geb¿hrenerhºhung. Wir werden uns dies jedenfalls f¿r das nªchste Jahr 
mitnehmen. 
B¿rgermeister: Ich darf nochmal an die Wortmeldung von GR Thomas Pisecker 
erinnern. Im Bereich Kanal stehen in der nªchsten Zeit mehrere kostenintensive 
Projekte an. 
GR RoÇmann: Ich bin f¿r eine durchschnittliche Erhºhung von etwa 4%, da dies dem 
aktuellen Verbraucherpreisindex entspricht. 
GR Raukamp: Was brauchen wir f¿r die Kostendeckung im Bereich Wasser? 
B¿rgermeister: Dies ist schwierig festzustellen, da die Rechenwerke zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht funktionieren, da das Jahr noch nicht abgeschlossen ist. 
Bihlmayer: Die Lohnkosten wurden im Jahr 2021 noch zugerechnet und daher hatten 
wir im Bereich Wasser noch einen ¦berschuss.  
GR Neumaier: Wie konnte das passieren? 
Bihlmayer: Die Lohnosten wurden immer mitgerechnet, aber hatten dort nichts 
verloren, daher r¿hrt der ¦berschuss im Jahr 2021. 
B¿rgermeister: Es gab hier vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 eine Umstellung und daher 
hatten wir im Jahr 2021 noch einen ¦berschuss im Geb¿hrenbereich des Wassers. 
GR Stabentheiner: Dies Diskussion bez¿glich Gruppenwasserversorgung und den 
¦berschuss im Jahr 2021 macht derzeit keinen Sinn. Mit diesem Thema muss sich der 
Pr¿fungsausschuss befassen. 
GR Arzt: Der Pr¿fungsausschuss soll sich dieser Thematik annehmen. 
 
 
Antrag:  Der B¿rgermeister stellt den Antrag, der Gemeinderat mºge die  
   unechte Hebesatzverordnung 2026 gemªÇ Beilage 5.1 beschlieÇen, 
   wobei abweichend davon die Geb¿hren im Bereich Kanal   
   gegen¿ber dem Vorjahr um 3 %, und nicht wie in Beilage 5.1  
   dargestellt um 4%, erhºht werden sollen. 
Beschluss:  Der Beschluss erfolgt mehrheitlich im Sinne der Antragsstellung, f¿nf 
   Gegenstimmen (GR Cicona Robert, GR Cicona Katharina, GR  
   St¿rzer, GR Vierthaler, GR Grªf), eine Stimmenthaltung (GR   
   Neumaier). 
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GR Cicona macht von seinem Recht Gebrauch, die Angelegenheit hinsichtlich der 
GRWV in den Pr¿fungsausschuss zu schicken. 
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VERORDNUNGSBLATT 
DER GEMEINDE SCHLIERBACH  

Jahrgang 2025 Ausgegeben am 12. Dezember 2025 www.ris.bka.gv.at 

Nr. 3 Verordnung: Hebesatzverordnung 2026 
 
 

Verordnung 

des Gemeinderats der Gemeinde Schlierbach betreffend die Gemeindeabgaben 2026 
(Hebesatzverordnung 2026) 

 

Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderats der Gemeinde Schlierbach vom 09. Dezember 2025 sowie 
auf Grund der Ermªchtigungen des Finanzausgleichsgesetzes 2024 (FAG 2024), BGBl. I Nr. 168/2023, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 128/2024, sowie der angef¿hrten sonstigen Gesetze und 
Verordnungen, jeweils in der geltenden Fassung, die Ausschreibung und Einhebung der Gemeindeabgaben 
sowie die Festsetzung von gesetzlichen Steuerhebesªtzen und von Geb¿hren f¿r die Ben¿tzung von 
Gemeindeeinrichtungen verordnet: 
 

Ä 1 

Grundsteuer A und B 

 
 

Ä 2 

Lustbarkeitsabgabe 

 

 
 

Ä 3 

Hundeabgabe 
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Ä 4 

 

  

  

Die Bereitstellungsgeb¿hr betrªgt jªhrlich je Quadratmeter der Flªche des betreffenden Grundst¿ckes 
30 Cent.   

(4) Die Wasserleitungsanschlussgeb¿hr gem. Ä 2 Abs. 1 der Wassergeb¿hrenordnung 2025 idgF f¿r bebaute 
Grundst¿cke errechnet sich aus einer Grundgeb¿hr und Zuschlªgen zur Grundgeb¿hr: 
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Ä 5 

 

 
       
      
      
       

 
 
 

 
  

 

 

Ä 6 

 
 

 
    

 
 

 
    

 
   

Erstellt am 09.02.2026 15:12:36 von Marlene Bihlmayer Seite 27



 VBl. Gemeinde Schlierbach Nr. 3/2025 - ausgegeben am 12. Dezember 2025 4 von 5 

www.ris.bka.gv.at 

 
     

   
  

    
 

 
 

 
    

    
     

 
 

   
    
    

 
 

    
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 

 
 

         

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstellt am 09.02.2026 15:12:36 von Marlene Bihlmayer Seite 28



 VBl. Gemeinde Schlierbach Nr. 3/2025 - ausgegeben am 12. Dezember 2025 5 von 5 

www.ris.bka.gv.at 

 
 

 
 
Ä 8 

 

 

      

      

 

 

Ä 9 

 

 
 
 

Der B¿rgermeister: 
Mario Pramberger MBA 
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E i n w o h n e r z a  h l (lt. §8 Abs. 4 Oö GHO ) 
 

Ist die Einwohnerzahl nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich in der Statistik des 
Bevölkerungsstandes festgestellte und kundgemachte Ergebnis zum Stichtag 31.10. des 
zweitvorangegangenen Kalenderjahres  

 
2.947 Einwohner  

 
 
Die Einwohnerzahl nach dem Stichtag der letzten GR-Wahl (06.07.2021)   
 

3.242 Einwohner  
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7 
10. Betriebsergebnisse Wasser und Kanal  

 

Der Betriebsüberschuss 
im Bereich Wasser wird 
lt. Aufstellung in der 
operativen Gebarung zur 
Deckung der Abgänge 
aus Vorjahren belassen.   
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